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1 	 T 696/91 

Sachverhalt und Antrage 

Die Europäische Patentanmeldung mit der Anmelde-

nummer 86 810 551.1, der Verâffentlichungsnummer 0 226 537 

und dem Anxneldetag vom 1. Dezember 1986 wurde durch 

Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 26. April 1991 

zurückgewiesen. 

Der Entscheidung lagen folgende Unterlagen zugrunde: 

Patentansprüche: 	1 - 2, eingegangen 21. Dezember 1990 

Patentansprüche: 	3 - 5, eingegangen am 15. Juni 1990 

Beschreibung: 	Seiten 3 und 4a, eingegangen am 

21. Dezember 1990 

Beschreibung:; 	Seiten 4 und 5, eingegangen am 

15. Juni 1990 

Beschreibung: 	Seiten 6 bis 8, ursprUngliche Fassung 

Zeichnung: 	 Blatt 1/1, ursprungliche Fassung. 

Anspruch 1 lautet wie folgt: 

11 1. Gesteinsbohrer mit Schaft (1, 11) und diesen radial 

überragenden Bohrkopf (2, 12) mit einer in Vorschub-

richtung weisenden Stirnseite (2a, 12a) wobei der Bohr-

kopf (2, 12) zum Schaft (1, 11) hin of fene Abfuhrnuten (4) 

sowie eine sich über den gesamten Durchmesser erstreckende 

und die Timfangskontur überragende Schneidplatte (5, 15) 

mit zwei zueinander unter einem stuinpfen Winkel dachfärmig 
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geneigten Schneiden (5a, 5b) aufweist, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Abfuhrnuten (4) in Langsrichtung des 

Bohrkopfes (2) verlaufen und die Stirnseite (2a, 12a) des 

Bohrkopfes (2, 12) mit Schneidstiften (6, 7, 16, 17, 18, 

19) aus Hartmetall versehen ist, wobei die freien Stirn-

enden der Schneidstifte (6, 7, 16, 17, 18, 19) in der von 

den Schneiden (5a, 5b) der Schneidplatte (5, 15) 

gebildeten Rotationsflàche liegen. 

III. 	a) 	Die Prüfungsabteilung begrundete ihre Entscheidung 

damit, daB dieser Anspruchsgegenstand demn Fachmann 

durch die Entgegenhaltungen 

Ri: EP-A-0 048 908 und 

R4: DE-A-2 528 003 

nahegeiegt worden sei; zusätzlich wird noch folgende 

Druckschrift genannt: 

R3: DE-A-2 510 265. 

Insbesondere weist die Entscheidung auf folgendes 

hin: 

"Wenn der Fachmann die Vorteile der Schneidstifte 

wünscht, ohne die Vorteile der Schneidplatte 

aufzugeben, wird er es ais übliche Konstruktions-

möglichkeit betrachten, beides zu kombinieren. 

Bedeutsam hierfür ist auch, daB eine Kombination von 

Schneidplatte (12 bis 14) und Schneidstiften (16) 

bereits aus DE-A-2 510 265 (R3) bekannt ist" (siehe 

Ziffer 2. (1) der angefochtenen Entscheidung). 

"Es ist naheliegend, daB, wenn man Schneidstifte mit 

eirier die Umfangskontur des Bohrkopfes uberragenden 
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) 

Schneidplatte gleichzeitig benützt, die freien Stirn-

enden der Schneidstifte in der von den Schneiden der 

Schneidplatte gebildeten Rotationsflàche liegen 

müssen. Andernfalls wären entweder die Schneidstifte 

oder die Schneidplatte überflüssig, weil nur die 

vordersten Flächen in Kontakt mit der Bohrung sind." 

(siehe Ziffer 2. (2) der angefochtenen 

Entscheidung). 

IV. 	Gegen die Zurückweisung legte die Beschwerdeführerin am 

14. Juni 1991 Beschwerde ein und bezahite gleichzeitig die 

Beschwerdegebühr. Die Begründung der Beschwerde ist am 

31. Juli 1991 eingegangen. Die Ausführungen der 

Beschwerdeführerin lassen sich im wesentlichen wie folgt 

zusainmenfassen: 

Die Entscheidung habe ein die Erfindung gegenüber der 

Druckschrift Ri unterscheidendes Merkmal übersehen, 

nämlich: 

"daB die Abfuhrnuten (4) in Làngsrichtung des Bohr-

kopfes verlaufen". 

Ob es unter forinalen Gesichtspunkten angemessen sei, 

der Bildung des Oberbegriffes des Anspruchs 1 die 

Entgegenhaltung Ri zugrunde zu legen, känne dahin-

gesteilt bleiben. Jedoch inüsse in sachlicher Hinsicht 

bezügiich der grundverschiedenen Lôsungswege als 

voilkonunen willkürlich erscheinen, wenn man die Ri 

als für den Lösungsweg der Erfindung relevanten Stand 

der Technik betrachte. 

C) 	Ziehe man die Entgegenhaitung R4 heran, so zeige 

sich, daB der Schneidzahn un Bereich der Bohrkopf-

spitze nicht zentrisch angeordnet sei; es werde auch 

nachdrückiich darauf hingewiesen, daB dies besonders 
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vorteilhaft sei. R4 führe daher von der Erfindung 

weg. 

Die Kombination der beiden Entgegenhaltungen Ri und 

R4 erwejse sich als wilikürliche, die Sachverhalte 

ignorierende, rückschauende und damit unzulässige 

Betrachtung. 

Der Anspruchsgegenstand sei als neu und als nicht 

nahegeiegt zu betrachten; er beruhe auf einer 

erfinderischen Leistung. 

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der 

Prüfungsabteilung aufzuheben und das Patent auf der 

Grundlage der geltenden Ansprüche zu erteilen. 

Hilfsweise wird eine mündliche Verhandlurig beantragt. 

Entsche idungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anderungen 

Anspruch 1 entspricht den ursprünglichen AnsprUchen 1 bis 

4 und 9. Zusätzlich wurde das Merkmal "daB die Abfuhr-

nuten (4) in Längsrichtung des Bohrkopfes (2) verlaufen" 

aus der Beschreibung, Spalte 3, Zeilen 23 und 24 

aufgenomrnen. 

Die Ansprüche 2 bis 5 stiinmen mit den ursprunglichen 

Ansprüchen 5 bis 8 überein. 

Die Anderungen der Beschreibung betrefferi Anpassungen an 

die geänderten Ansprüche und an den nächsten Stand der 

Technik. 
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5 	 T 696/91 

Die Anderungen gehen nicht Uber den Inhalt der 

ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus - sie sind 

daher im Einklang mit Artikel 123 (2) EPU. 

Neuheit 

Die Kaimuner sieht keine Veranlassung, die von der Prüfungs-

abteilung anerkannte Neuheit in Frage zu stellen oder 

weiter zu begründen. 

Stand der Technik, technischen Aufcabe und Lösun 

4.1 	Anspruch 1 geht von der Druckschrift Ri ais nàchstelTl Stand 

der Technik aus. Es besteht kein Grund, die in der 

Beschreibung erwähnte Aufgabe weiter zu objektivieren: 

Danach handelt es sich darum, einen Gesteinsbohrer zu 

schaffen, der bei hoher Abbauleistung eine gute Abfuhr des 

Bohrgutes und die Einhaltung einer genauen 

Bohrlochgeomnetrie ermnögiicht. 

4.2 	Durch die besondere kombinierte Wirkung der Schneidplatte 

mit den Hartmetall-Schneidstiften gemàB Anspruch 1 wird 

zweifellos die aus Ri bekannte Lósung hinsichtiich der 

angestrebten Ziele verbessert. Die technische Aufgabe 1st 

damit gelöst. 

Erfinderische Tätigkeit 

5.1 	Der Gattungsbegriff des Anspruchs 1 beruht, wie erwähnt, 

auf der Entgegenhaltung Ri. Dabei ist zu beachten, daB der 

gattungsbildende Stand der Technik, wie oft, überein-

stimnmneride Merkmnale nur hinsichtlich der Neuheit liefert. 

Sobald aber die Neuheit des Anspruchsgegenstands zu 

anerkennen 1st, sind die Merkmnale des Gattungsbegriffs in 

I 
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ihren mit der entsprechenden Entgegenhaltung gegebenen 

Zusammenhängen zu berucksichtigen. 

Die Druckschrjft Ri - was die Beschwerdeführerin zurecht 

geltend xnacht - bezieht sich auf einen Bohrer mit Absaug-

bohrung, der die Aufgabe lôsen soil, einen soichen Bohrer 

konstruktiv derart auszubilden, daB seine Herstellung 

vereinfacht wird, ohne die Betriebssicherheit zu beein- 

tràchtigen. Die Lösung wird in Ri darin gesehen, die 

Eintrittsôffnung durch eine Querschnittsverengung der 

Nündung der geradlining und spitzwinkiig zur Bohrerachse 

verlaufenden Absaugbohrung zu bilden. 

Aus Ri erhàlt der Fachmann keinerlei Nitteilungen, die ihn 

zum Umbau der dortigen Konstruktion gemàB der 

beanspruchten Nerkinaiskombination hätten anregen können. 

5.2 	Die Entscheidung hat die Druckschrift R4 dahingehend 

interpretiert, daB ihr der von Ri ausgehende Fachxnann die 

zum Anspruchsgsgegenstand führenden Anregungen entnehinen 

konnte. 

R4 bezieht sich auf einen Gesteinsbohrer für die 

Herstellung von Nauerdurchbrüchen. Es trif ft zu - wie die 

Beschwerdeführerin ausführt - daB hier das Vermeiden der 

konstruktiven Zentrierungsrnittel als ausschlaggebend 

betrachtet wurde. Im übrigen besteht der Bohrkopf hier aus 

drei Fiugeln, die den bei Mauerdurchbrüchen erforderlichen 

beträchtlichen Freiraum bilden, in weichem das Bohrgut 

auch in grôBeren Stücken weggeführt werden kann. Der von 

Ri ausgehende Fachinann erhält hier Hinweise auf das 

Vermeiden der Zentrierung mittels versetzt angeordneter 

Hartmetallstifte - jedoch ohne jeden Bezug auf den in Ri 

vorausgesetzten Bohrkopfaufbau mittels einer Schneid-

platte. 
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7 	 T 696/91 

R4 ist daher nicht in der Lage, dein von Ri ausgehenden 

Fachinan die Zweckmäl3igkeit einer Kombination von Schneid-

platte (Ri) und Schneidstiften (R4) in irgendeiner Form 

nahezubringen. 

5.3 	R3 ist die einzige verfugbare Druckschrift, die eine 

Kombination "Schneidpiatte und Schneidstifte" empfiehlt. 

Jedoch werden djese beiden Mittel versetzt hintereinander 

und mit unterschiedlichem Wirkungsdurchmesser angeordnet. 

Dabei 1st wesentlich, dai3 die Schneidstifte eine imebene, 
vorzugweise ballige Ringfläche senkrecht durchdringen. Die 

Schneidpiatte 1st hier von wesentlich geringerer Breite 

als der Durchmesser der die Schneidstifte tragenden 

balligen Ringplatte. 

Der von Ri ausgehende Fachmann, der dort mit der 

Optiniierung einer Abfuhrbohrung beschàftigt war, sieht in 

R3 eine ganz andere Konstruktion, die anderen Zielen 

dient. Die Bohrkiein-Abfuhr erfoigt hier über peripher 

angeordnete Nuten. Der Verlauf der Krüxnmung der Ringfläche 

1st es insbesondere, was als Ina3gebend für die Leistungs-

verbesserung angesehen wird. 

Jedoch wird hier deutlich eine Arbeitsteilung voraus-

gesetzt: die Schneidplatte arbeitet auf kieinerem Radius 

am Anfang einer Bohrung allein; daran schliei3en sich auf 

gr68erem Druchmesser wirkend die Schneidstifte erst 

nachher an. Der Fachinann hat keine Veranlassung, in diese 

Funktionsteilung einzugreifen - er wird eher geneigt sein, 

diese in ihrer Geoinetrie weiter zu differenzieren. 

Insbesondere ist nicht auszuschiie8en, daB der von Ri 

ausgehende Fachmann in R3 bereits die gesuchte Läsung 

hãtte sehen können, da hier elne spezifische Kombination 

von Schneidpiatte und Schneidstiften vorgeschlagen wurde. 

Jedoch hãtte der Fachinann entgegen der Lehre in R3 

I 
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vorgehen xnüssen, urn zurn beanspruchten Gegenstand zu 

gelangen: er hàtte sich von der unebenen Ringfläche lösen 

inüssen, und ebenso von den clifferenzierten Querschnitts-

dirnensionen, die einen teigent1ichen  Bohrkopf mit den 

Schneidstiften und eine vorangestelite Schneidplatte 

wesentlich geringeren Querschnitts voraussetzten. Der 

beanspruchte Gegenstand konnte aber nicht in der durch 

diese Voraussetzungen gegebenen Richtung gefunden werden. 

Soniit ergibt sich die Kombination der beanspruchten 

Merkmale nicht in naheliegender Weise aus den Druck-

schriften Ri, R3 und R4. 

5.4 	Der laut Recherchenberjcht zu beurteilende Stand der 

Technik erwähnt auBer den bereits genannten noch zwei 

weitere Druckschriften: 

R2: DE-A-2 601 302 

R5: DE-A-2 856 205. 

Soniit führt der Recherchenbericht insgesanmt fünf Druck-

schriften auf, von weichen zwei (Ri, R2) nur die 

Verwendung von Schneidpiatten, zwei weitere (R4, R5) nur 

die Verwendung von Hartrnetallstiften (R4, R5) vorschlagen, 

und eine einzige (R3) die Kombination von Schneidpiatten 

und Hartrnetalistiften. 

Der Gedanke an eine Kombination von Schneidfläche und 

Schneidstiften ist demnach nur irn singulären Fall der R3 

nachgewiesen; irn ubrigen werden die beiden Elemnente kiar 

voneinander getrennt eingesetzt. Daraus folgt, daB der irn 

Rechercheribericht erwãhnte Stand der Technik insgesarnt 

keine Hinweise enthäit, aus denen sich der Gegenstand des 

Anspruchs 1 für den Fachrnann in naheliegender Weise 

ergeben konnte. 
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5.5 	Die angefochtene Entscheidung argumentiert (siehe oben 

unter III. b)), daB eine Konibinatjon von Schneidplatte und 

Schnejdstiften schon aus R3 bekannt sei. Das trifft zu. 

Weiter wird ausgeführt, es sei naheliegend, daB die 

beanspruchte Position der Stiftenden auf der Rotations-

flàche der Schneiden der Schneidplatte angeordnet werde. 

Andernfalls würden entweder die Schneidstifte oder die 

Schneidplatte überflussig, weil nur die vordersten Flãchen 

in Kontakt mit der Bohrung seien (siehe oben unter III. 

C)). 

Dazu steht jedoch gerade die Lehre der Entgegenhaltung R3 

kontrãr entgegen: dort werden Schneidplatte und Schneid- 

stifte hintereinander gezeigt, so daB die Stiftenden 

keineswegs auf der Rotationsflâche der Schneiden der 

Schneidplatte angeordnet sind. Der Stand der Technik 

enthâlt daher keinen Hinweis, nach den beanspruchten 

geoinetrischen Bedingungen vorzugehen: eine Kombination von 

Schneidplatte und Schneidstiften war nur in der 

angegebenen in Lângsrichtung verschobenen Anordnung 

of fenbart. Dabei kameri die beiden Schneidelemente nicht 

gemeinsazu zum Einsatz. 

Wenn einmal die Idee der gemeinsamen Schneidwirkung von 

Platte und Stiften gefunden wurde, ergab sich zweifellos 

zwangsläufig, die Stiftenden in der beanspruchten Weise 

auf der Rotationsflàche der Schneiden der Schneidplatte 

anzuordnen. Diese Idee ist jedoch im Stand der Technik 

weder dargestellt noch nahegelegt. 

	

5.6 	Mithin beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer 

erfinderischen Tàtigkeit und ist patentierbar. Damit sind 

auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 gewährbar. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurUck- 

verwiesen, ein Patent mit den unter Ziffer II oben erwähnten, der 

angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Unterlagen zu 

erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

~, rA- 
N. Maslin 
	

C.T. Wilson 
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